
chende Berechtigungsscheine 
(Lebensmittelkarten, Reisemar
ken, Bezugsscheine) zu erfolgen 
hat. Alles wie gehabt, nur noch 
weit ausgeklügelter, als es im 
Faschismus der Fall war.
Mit dem Wirksamwerden des 
„Notstandes“ und dem Inkraft
treten der „1. Durchführungs
verordnung zur Notverord
nung ...“ werden sämtliche 

parlamentarische und andere 
Körperschaften ausgeschaltet, 
alles wird der Diktatur des zu
ständigen Ministers (beauf
tragt vom Notstandskabinett) 
und dessen Beauftragten unter
worfen. Ein zentralisierter Be
auftragtenapparat bis auf 
Kreis- und Bezirksebene ist 
dafür vorgesehen. Laut Para
graph 11 der „2. Durchfüh
rungsverordnung zur Notver
ordnung . . . “  haben diese In
stanzen (Ernährungsämter mit 
polizeilichen Vollmachten) eine 
umfassende sogenannte „Melde
pflicht“ durchzusetzen, die alle

Alle diese Notverordnungs
maßnahmen sind mittels einer 
verschärften Strafandrohung 
abgesichert. Die Ernährungs
ämter haben gleichzeitig Poli
zei - Vollmachten. Sie sind 
berechtigt, Beschlagnahmen, 
Durchsuchungen, Untersuchun
gen durchzuführen. Schwere 
Strafen zum Beispiel werden 
bei „unberechtigtem Bezug, 
Vorenthalten und unberechtig
ter Abgabe“ landwirtschaft
licher Erzeugnisse angedroht. 
Schon der Versuch dazu ist 
strafbar. Bonn spricht sogar 
nach dem Vokabular der Fa
schisten von „unberechtigter 
Entnahme aus dem eigenen Be
trieb“, die „mit einer Gefäng
nisstrafe bis zu drei Jahren 
und einer Geldstrafe oder mit 
einer dieser Strafen“ zu ahn
den ist. Das heißt, daß der 
Bauer mit der Praktizierung 
des „Notsandes“ ständig wie
der mit einem Bein im Gefäng
nis oder Zuchthaus steht.

pflanzlichen und tierischen 
Nahrungsmittel bis zum Honig 
und zum Wild einschließt. 
Nach Paragraph 7 kann der 
Bauer auf seinem eigenen Hof 
zwartgsverpflichtet werden, un
abhängig davon, ob er schon 
Bestimmungen anderer Not
standsgesetze (Zivildienst-, Zi
vilschutzkorpsgesetz) unter
liegt. Allen Versuchen, dieser 
Reglementierung dadurch zu 
entgehen, daß der Bauernberuf 
aufgegeben und eine Arbeit in 
der Industrie aufgenommen 
wird, sind in den Durchfüh
rungsbestimmungen zur Not
verordnung Riegel vorgescho
ben. So kann die „Notstands
behörde“ die von den Bauern 
geforderten Arbeiten und Maß
nahmen durch einen Dritten 
auf Kosten der Bauern erzwin
gen und ausführen lassen. Er
füllt dieser „Dritte“ nicht die 
Anforderungen der „Notstands
behörde“, hat sich der Bauer 
dafür zu verantworten.

Den Bauern werden weiter 
durch diese Notverordnung und 
Durchführungsbestimmungen 

zur Notverordnung Kontin
gente für die Verwendung 
eigener Erzeugnisse, für die 
persönliche Ernährung und für 
die Aufrechterhaltung der 
Wirtschaft übergeben. Wer sich 
gegen diese Kontingentierung 
wendet und sie nicht aner
kennt, der kann ebenfalls mit 
hohen Strafen belegt werden. 
Auch hier ist schon der Ver
such strafbar.
Diese „Notverordnungen zur 
Sicherung der Versorgung mit 
Erzeugnissen der Ernährungs
und Landwirtschaft“ ähneln in 
allem den faschistischen Reichs
nährstandsgesetzen, So besteht 
zum Beispiel eine volle inhalt
liche Übereinstimmung mit der 
nazistischen „Verordnung über 
die öffentliche Bewirtschaftung 
von landwirtschaftlichen Er
zeugnissen vom 17. August 
1939“ und der zu ihrer Durch

führung erlassenen Notverord
nungen vom 7. Oktober 1939. 
Der wesentliche Inhalt der fa
schistischen und Bonner Not
verordnung besteht in der Ein
führung der Zwangsbewirt
schaftung in der Ernährungs
und Landwirtschaft. Das Ziel 
und der Zweck in dem einen 
wie auch in dem anderen Fall: 
Völlige Einbeziehung der Land
wirtschaft in die Kriegsvorbe
reitungen des deutschen Impe
rialismus und Militarismus. Bei 
gleichem Ziel und Zweck sind 
die Bonner Notverordnungen 
aber im allgemeinen als auch 
speziell für die Landwirtschaft 
weit umfassender und perfek
ter als die faschistischen Reichs
nährstandsgesetze. Sie sind 
langfristiger vorbereitet, bauen 
bereits auf Erfahrungen aus 
der faschistischen Zeit auf und 
machen die Zwangsbewirt
schaftung zu einem nahezu 
lückenlosen Mechanismus in
nerhalb des westdeutschen 
staatsmonopolistischen Herr
schaftssystems. Den westdeut
schen Bauern droht dadurch im 
einzelnen:
— Totale Beschlagnahme aller 

landwirtschaftlichen Erzeug
nisse;

— Zwangsverpflichtung auf 
eigenem Hof;

— Ernährungsämter mit Poli
zeivollmacht;

— Leben und Produzieren un
ter Diktatoren;

— Vorgeschriebene Kontingente 
für Verwendung eigener Er
zeugnisse und, wenn die Her
ren in Bonn ihre Kriegspläne 
verwirklichen könnten:

— physische Vernichtung.
Dieser Weg ist für die west
deutschen Bauern unannehm
bar. Gangbar ist allein der Weg, 
der zum Zusammenschluß aller 
fortschrittlichen, demokrati
schen und friedliebenden 
Kräfte gegen die CDU/CSU- 
Diktatur in Westdeutschland 
führt,
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